Allgemeine Geschäftsbedingungen der RS Gebäudetechnik AG

1. Die vorliegenden AGB bilden einen integrierenden Bestandteil des zwischen den Parteien vereinbarten Werkvertrages oder Auftrages.

2. Es gelten die SIA Norm 118 und die SIA Norm 380/7, soweit deren Bestimmungen nicht in Widerspruch mit den vorliegenden AGB stehen.

3. Alle vom Unternehmer erstellten Offertunterlagen bleiben in dessen Eigentum und dürfen ohne seine schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht noch kommerziell genutzt werden. Wird die Offerte nicht berücksichtigt, sind sämtliche vom Unternehmer erstellten Offertunterlagen diesem unaufgefordert zurückzugeben.

4. Auf bestimmte Vertrags-Positionen gewährte Rabatte sind das Ergebnis einer individuellen Kalkulation. Als solche sind die konkreten Rabatte an die im Vertrag vereinbarten Mengen und Apparate bzw. Materialien gebunden.

5. Vorbehalten einer ausdrücklich abweichenden Regelung verstehen sich alle Preise ohne Mehr-wertsteuer.

6. Wird ausdrücklich ein Pauschalpreis ausgehandelt und unmissverständlich als solcher bezeichnet, sind keine weiteren Abzüge mehr möglich.

7. Die Zahlungsbedingungen werden wie folgt festgelegt: Gemäss Konditionen auf der letzte Seite der Offerte.

8. Der Vertragspartner anerkennt suissetec als Stelle für die Gewährung von Solidarbürgschaften im Sinne von Art. 181 SIA Norm 118 und verzichtet darauf, einen Garantievertrag im Sinne von Art. 111 OR zu fordern.

9. Mit der Abnahme des Werkes, der Übergabe der Schlussrechnung, dem Ablauf der Prüfungsfrist und nach Übergabe des Garantiescheines gemäss Art. 152 SIA 118 sind alle Rückbehaltmöglichkeiten gemäss Art. 82 OR ausgeschlossen.

10. Mahnungs- und Inkassogebühren für verfallene Rechnungen werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

11. Von diesen AGB abweichende Bestimmungen sind nur gültig, wenn diese Abweichungen schriftlich festgehalten werden.

12. Heizungssanierungen und Anpassungen:

a. Bei Arbeiten an der Heizungsanlage können nach deren Fertigstellung folgende Vorkommnisse auftreten, für die die RS Gebäudetechnik AG keine Haftung bzw. kostenlose Garantiearbeiten übernehmen kann:

b. Wiederholtes Entlüften und Nachfüllen der Heizung inkl. Feineinstellungen der Regulierungen

c. Defekte nicht bearbeitete Anlageteile , Tropfende Sicherheitsventile (Sanitär + Heizung)

d. verstopfte Energieversorgungsleitungen , Dichtheits- und Funktionsprobleme bei alten Anlageteilen

e. Stillstandsschäden jeglicher Art, siehe auch Merkblatt Thermostatventil – Auswechslung

13. Neuanlagen: Nach der Inbetriebnahme der installierten Anlageteile sind die vertraglichen Arbeiten beendigt und die zweijährige Garantie beginnt. Feinregulierungen werden einmalig erstellt. Instruktionen und Informationen werden einmalig an den Anlagebetreiber, bei MFH den Hauswart, erteilt.

14. Provisorische Inbetriebnahmen von Anlageteilen werden als offizieller Garantiebeginn gewertet und wenn nicht weiter geregelt separat verrechnet.

15. Bei Öltank- und Versorgungsanlagen ist der Anlagebetreiber für die Sicherheit und den Unterhalt zuständig

16. Bei Luftersatzanlagen dürfen keine Wäscheabwürfe (nur Luftdicht verschliessbare), Küchenabzugshauben mit Fortluft an die Aussenfassade (nur Umluftbetrieb mit Aktivkohlenfilter) und offene Feuerstellen ohne separater, regulierbarer. Zuluft erstellt werden. Bei Nichtbeachtung dieser Punkte können Geruchsimmissionen und Fehlfunktionen der kontrollierten Lüftungsanlage entstehen wofür die RS Gebäudetechnik AG keine Garantie übernehmen kann.

17. Bei fehlerhaften Instruktionen oder Bedienungen können erhöhte Energie, Wasser, Abwasser, - Kosten etc. übernommen werden bzw. Schadensersatz Ansprüche geltend gemacht werden.

18. Der Anlagebetreiber ist für den Unterhalt, die Bedienung, Wartung, richtiger Betrieb etc. nach der Abnahme bzw. nach dem Garantiebeginn = 1. Inbetriebsetzungs- Datum verantwortlich

19. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Vertragspartner diese AGB als verbindlich.

20. Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Unternehmens - 9200 Gossau

